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I. Vorbemerkungen 
Nach Artikel 97 Abs. l der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 114 Abs. 1 

Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) hat die Landesregierung durch den 

Minister der Finanzen dem Landtag über alle Einnahmen und Ausgaben sowie die Inanspruch-

nahme der Verpflichtungsermächtigungen im folgenden Haushaltsjahr Rechnung zu legen. Eine 

Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Landes ist beizufügen. Der Haushaltsrech-

nung ist gemäß § 84 LHO ein Abschlußbericht beizufügen, in dem der kassenmäßige Abschluß 

und der Haushaltsabschluß zu erläutern sind. 

 

Der Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt prüft nach Artikel 97 Abs. 2 der Verfassung 

die Rechnung sowie die Ordnungsmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. Er 

berichtet darüber dem Landtag und unterrichtet gleichzeitig die Landesregierung. Der Landtag be-

schließt über die Entlastung der Landesregierung aufgrund der Haushaltsrechnung und der Berich-

te des Landesrechnungshofs (Artikel 97 Abs. 3 der Verfassung). 

 

Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt hat mit dem Teil 1 des Jahresberichtes 1994 den Land-

tag über wesentliche Feststellungen zur gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung - Denkschrift 

und Bemerkungen - unterrichtet. 

 

Der Landesrechnungshof macht schon jetzt darauf aufmerksam, daß es einen besonderen Bericht 

über Ausgabenhäufungen am Ende des Haushaltsjahres 1994 nicht geben wird, da diese wie be-

reits im Haushaltsjahr 1993 durch das Ausgabeverhalten der Landesverwaltung vermieden wur-

den. 
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II. Bemerkungen zur Haushaltsrechnung gemäß § 97 Abs. 2 Nr. 1 LHO 

1. Allgemeines 

Der Minister der Finanzen hat am 30.12.1994 dem Landtag (Drucksache 2/466) und dem Landes-

rechnungshof die auf der Grundlage des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplanes für 

das Haushaltsjahr 1993 (HG 1993) vom 12.03.1993 - GVBl. LSA S. 138 - aufgestellte Haushalts-

rechnung für das Haushaltsjahr 1993 übergeben. Sie bildet zusammen mit dem Jahresbericht - 

Teil l und 2 - des Landesrechnungshofs die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung 

durch den Landtag. 

 

Wegen des späten Zeitpunktes der Übergabe der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 1993 

war es auch diesmal nicht möglich, die Ergebnisse der Haushaltsrechnung in die aktuellen Haus-

haltsberatungen einfließen zu lassen. Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt macht erneut dar-

auf aufmerksam, daß seines Erachtens die Ergebnisse der Haushaltsrechnung des vorletzten 

Haushaltsjahres eine wichtige Grundlage für die Haushaltsberatungen des Parlaments sind, da es 

immer wieder beachtenswerte Abweichungen zahlreicher IST- Ergebnisse von SOLL-Ansätzen 

des Haushaltsplanes gibt. 

 

Die Haushaltsrechnung enthält in Abschnitt A - Einnahmen und Ausgaben - und in Abschnitt B - 

Vermögen und Schulden - alle Angaben, die gesetzlich vorgeschrieben sind. 

 

Dem Ergebnis der Jahresrechnung stellt der Landesrechnungshof die Entwicklung der Einnahmen 

und Ausgaben voraus: 
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2. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in den Hj. 1991 bis 1995 
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Entwicklung der Einnahmen 

 
Die vorstehende Grafik zeigt, daß die Steuereinnahmen ab dem Jahr 1995 die wichtigste Einnah-

mequelle des Landes sind. Der Einnahmesprung resultiert aus der Einbeziehung der neuen Bun-

desländer in den Länderfinanzausgleich. 

 
*In der Darstellung blieben die besonderen Finanzierungsausgaben unberücksichtigt. 

Die vorstehenden Zahlen und die Grafik verdeutlichen insbesondere beispielhaft die Dynamik der 

Personalausgaben. 
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3.  Bereinigter Abschluß der Landeshaushaltsrechnung für das Hj. 1992 
gemäß § 83 LHO - It. Ministerium der Finanzen - 

Die Darstellung eines bereinigten Abschlusses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 1992 

wird aufgrund einer in der Haushaltsrechnung 1993 vorgenommenen Korrektur der Einnahmereste 

notwendig. Ein in der Haushaltsrechnung 1992 vom Ministerium der Finanzen deklarierter Vorgriff 

in Höhe von 235.931,78 DM war als Einnahmerest (Erstattung vom Bund) zu behandeln. Das Saldo 

zwischen Einnahmen und Ausgaben bleibt unverändert. Die Haushaltsrechnung für das Jahr 1992 

stellt sich nunmehr wie folgt dar: 
  EINNAHMEN DM AUSGABEN DM 

a) Nach dem Haushaltsplan 1992 beträgt das Haus-

haltssoll 

 

17.937.554.700,00 

17.937.554.700,00 

b) Hinzu treten die aus dem Haushaltsjahr 1991 über-

nommenen Haushaltsreste  

aa) Einnahmereste 

bb) Ausgabereste 

 

 

./. 107.665.228,72 

 

 

 

117.834.847,47 

c) Summe der Sollbeträge und der aus dem Haus-

haltsjahr 1991 übernommenen Haushaltsreste 

 

17.829.889.471,28 

 

18.055.389.547,47 

d) Nach der Landeshaushaltsrechnung 1992 betragen

aa) die IST-EINNAHMEN 

bb) die IST-AUSGABEN 

 

 

17.841.583.924,91 

 

 

 

17.841.583.924,91 

e) Zu den Ist-Einnahmen und IST-Ausgaben treten 

die am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen 

Haushaltsreste, die auf das Haushaltsjahr 1993 

übertragen wurden 

aa) Einnahmereste 

bb) Ausgabereste 

 

 

 

 

16.184.277,66 

 

 

 

 

 

332.221.178,58 

f) Summe der Istbeträge und der am Schluß des 

Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste 

 

17.857.768.202,57 

 

18.173.805.103,49 

g) Gegenüber der Summe der Sollbeträge (Saldo aus 

c und f) beträgt 

aa) die Mehreinnahme 

bb) die Mehrausgabe 

 

 

27.878.731,29 

 

 

 

118.415.556,02 

h) Mithin rechnungsmäßiges Jahresergebnis 1992  

- § 83 Nr. 2 Buchstabe d LHO 

- Fehlbetrag 

  

 

 

90.536.824,73 
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4.  Abschluß der Landeshaushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 1993 nach 
§ 83 LHO - Ergebnis des Ministeriums der Finanzen - 

 
  EINNAHMEN DM AUSGABEN DM 

a) Nach dem Haushaltsplan 1993 beträgt das Haus-

haltssoll 

 

18.622.312.500,00 

 

18.622.312.500,00 

b) Hinzu treten die aus dem Haushaltsjahr 1992 über-

nommenen Haushaltsreste  

aa) Einnahmereste 

bb) Ausgabereste 

 

 

16.184.277,66 

 

 

 

332.221.178,58 

c) Summe der Sollbeträge und der aus dem Haus-

haltsjahr 1992 übernommenen Haushaltsreste 

 

18.638.496.777,66 

 

18.954.533.678,58 

d) Nach der Landeshaushaltsrechnung 1993 betragen

aa) die IST-EINNAHMEN 

bb) die IST-AUSGABEN 

 

 

18.154.075.371,33 

 

 

18.154.075.371,33 

e) Zu den Ist-Einnahmen und IST-Ausgaben treten 

die am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen 

Haushaltsreste, die auf das Haushaltsjahr 1994 

übertragen wurden 

aa) Einnahmereste 

bb) Ausgabereste 

 

 

 

 

604.699.002,35 

 

 

 

 

 

 

660.052.678,84 

f) Summe der Istbeträge und der am Schluß des 

Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste 

 

18.758.744.373,68 

 

18.814.128.050,17 

g) Gegenüber der Summe der Sollbeträge (Saldo aus 

c und f) beträgt 

aa) die Mehreinnahme 

bb) die Mehrausgabe 

 

 

120.247.596,02 

 

 

 

140.405.628,41 

h) Mithin rechnungsmäßiges Jahresergebnis 1993 

- § 83 Nr. 2 Buchstabe d LHO 

- Haushaltsüberschuß 

  
 
 

260.653.224,43 

 

Wie der Jahresrechnung zum Einzelplan 13 (Kapitel 1325 TGr. 61/62) zu entnehmen ist, bestand 

am Jahresende 1993 noch eine Kreditermächtigung von 680.982.108,55 DM (die nicht in Anspruch 

genommen war), von der das Ministerium der Finanzen einen Betrag 604.669.002,35 DM als Ein-

nahmerest deklariert und einen Betrag von 76.313.106,20 DM in Abgang gestellt, d.h. nicht ausge-

schöpft hat. 
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5. Haushaltsreste 

a) Begriffsbestimmung 
Unter dem Begriff „Haushaltsreste" werden sowohl Haushaltseinnahmereste als auch Haus-
haltsausgabereste subsumiert. 

 

Haushaltseinnahmereste sind Beträge, um die die tatsächlichen Haushaltseinnahmen eines 

Haushaltsjahres hinter den im Haushaltsplan veranschlagten Beträgen zurückgeblieben sind und 

mit deren Eingang im nächsten Haushaltsjahr bestimmt gerechnet werden kann. 

 

Haushaltsausgabereste sind Beträge, um die bei übertragbaren Ausgaben die tatsächlichen 

Haushaltsausgaben eines Haushaltsjahres hinter den im Haushaltsplan ausgebrachten Beträgen 

einschl. der aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste oder abzüglich der 

Vorgriffe (§37 Abs. 6 LHO) zurückgeblieben sind und nach Maßgabe des § 45 LHO verfügbar blei-

ben. 

 

b) Behandlung der Haushaltsreste in der Jahresrechnung 1993 
In den Vorbemerkungen zur Haushaltsrechnung 1993 heißt es auf Seite VIII unter Punkt 4.2.4: 

 

„... Auf die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung 1993 ist ein Einnahmerest in Höhe 

von 604.669.002,35 DM gebildet worden. 

Weitere Einnahmereste sind im Haushaltsjahr 1993 nicht gebildet worden. " 
 

Durch die Ausweisung eines Haushaltseinnahmerestes bei den Schuldenaufnahmen auf dem Kre-

ditmarkt (Kap. 1325 Tit. 325 61) gibt das Ministerium der Finanzen zu erkennen, daß es im Haus-

haltsjahr 1994 Kredite aus der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 1993 in Höhe von 

604.669.002,35 DM nach Maßgabe des § 18 LHO aufnehmen will, ohne zu erläutern, für welche 

Zwecke im einzelnen diese Kredite benötigt werden (unter Hinweis auf die Zweckbindung, die sich 

Artikel 99 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt ergibt). 

 

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 1993 im IST 

ausgeglichen sind. Kredite sind somit zum Ausgleich (§ 25 Abs. 3 LHO) nicht erforderlich. 

 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes verbessert der „Einnahmerest" insoweit lediglich das 

haushaltsmäßige Jahresergebnis 1993. Im Ergebnis wird der Anschein einer positiveren Entwick-

lung des haushaltsmäßigen Gesamtdefizites seit 1991, als tatsächlich gegeben, erweckt. 

Seit dem Haushaltsjahr 1991 hat das Ministerium der Finanzen nach Maßgabe der §§ 19 und 45 

LHO Ausgabereste in das folgende Haushaltsjahr übertragen, und zwar wie folgt: 

aus 1991 nach 1992 225.500.076,19 DM 

aus 1992 nach 1993 332.221.178,58 DM 

aus 1993 nach 1994 660.052.678,84 DM 

Nach § 19 Abs. 3 LHO sind zur Deckung der Ausgabereste, die übertragen werden sollen und für 

die kassenmäßige Minderausgaben im folgenden Haushaltsjahr voraussichtlich nicht bereitgestellt 

werden können, Ausgabemittel im folgenden Haushaltsjahr zu veranschlagen. Darüber hinaus bin-
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det § 45 Abs. 4 LHO das Ministerium der Finanzen, eine Einwilligung zur Inanspruchnahme von 

Ausgaberesten nur zu erteilen, wenn in demselben oder einem anderen Einzelplan Ausgaben in 

gleicher Höhe bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres nicht geleistet werden oder wenn Aus-

gabemittel zur Deckung der Ausgabereste veranschlagt worden sind (§19 Abs. 3 LHO). 

 

Entsprechende Ausgabemittel hat das Ministerium der Finanzen nach § 19 Abs. 3 LHO in den 

Haushaltsjahren 1992 und 1993 zur Deckung der Ausgabereste nicht veranschlagt. Es ist nicht 

erkennbar, inwieweit das Ministerium der Finanzen Mittel aus Minderausgaben oder andere Mittel 

voraussichtlich bereitstellen könnte. Erstmalig sind im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 1994 50 
Mio. DM zur Deckung von Ausgaberesten veranschlagt worden. Dieser Betrag ist jedoch bei wei-

tem zu gering bemessen, um die aus dem Haushaltsjahr 1993 übertragenen Ausgabereste von 

über 660 Mio DM zu decken. Auch ist aus den Haushaltsrechnungen für die Haushaltsjahre 1992 

und 1993 nicht erkennbar, welche Ausgaben zur Deckung der Ausgabereste in 

 

gleicher Höhe bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres nicht geleistet wurden (§ 45 Abs. 4 

LHO). Eine haushaltsmäßige Abwicklung der übertragenen Ausgabereste hat demgemäß bis ein-

schließlich 1993 nicht stattgefunden. 

 

Schließlich ist auch nicht ersichtlich, in welcher Höhe und für welche Ausgaben zweckgebundene 

Einnahmen (z.B. vom Bund aus GA-Mitteln) zu erwarten sind. Für diese Ausgaben hätte das Minis-

terium der Finanzen korrespondierende Einnahmereste ausweisen (bilden) und zu deren Deckung 

heranziehen müssen. Wenn das Ministerium der Finanzen in der Tagespresse (Magdeburger 

Volksstimme vom 03.05.1995) erklärt, daß der Bund nicht verausgabte Haushaltsmittel (GA-Mittel) 

in das Folgejahr übertragen hat (1994) bzw. wird (1995) dem Land also nicht verloren gehen, so 

gibt es zu erkennen, daß beim Landeshaushalt Einnahmereste entstanden sind. Diese Mittel des 

Bundes, die erst im Folgejahr eingehen, behandelt das Ministerium der Finanzen jedoch nicht als 

Einnahmereste. 

 

Solange das Ministerium der Finanzen die Finanzierung der Ausgabereste offen läßt, schiebt es 

diese vor sich her. Das Ministerium der Finanzen wird sich entscheiden müssen, wie es die Ausga-

bereste haushaltsmäßig zurückführen will. Ohne eine haushaltsmäßige Abwicklung wird das Volu-

men der Ausgabereste stetig steigen, wenn nicht entsprechende Ausgabemittel zur Deckung der 

Ausgabereste veranschlagt werden. Dabei wird auch zu entscheiden sein, wie diese Ausgaben zu 

finanzieren sind. 

 

Ob und inwieweit das Ministerium der Finanzen zur Deckung der Ausgabereste den ausgewiese-

nen "Einnahmerest" in Höhe von rd. 605 Mio. DM (Kreditaufnahme) tatsächlich heranziehen will, ist 

nicht zu erkennen. Nach § 25 Abs. 3 LHO sind diese Kreditermächtigungen primär zur Deckung 

eines IST-Fehlbetrages (§ 25 Abs. 1) bestimmt, damit der kassenmäßige Abschluß nach § 82 LHO 

(IST-Rechnung) ausgeglichen wird. 

 



12 

Demgegenüber kann die Deckung eines SOLL-Fehlbetrages, der sich aus dem Haushaltsabschluß 

nach § 83 LHO ergeben kann, nach Auffassung des Landesrechnungshofes nicht durch Kredite, 

auch nicht durch die Ausweisung eines Einnahmerestes aus nicht ausgeschöpfter Kreditermächti-

gung erfolgen. Eine haushaltsmäßige Abwicklung der Ausgabereste wird erreicht, wenn u. a. die 

Erfordernissen der §§19 und 45 LHO erfüllt sind. 

 

Der Landesrechnungshof ist der Auffassung, daß die Bildung eines Einnahmerestes bei den 

Schuldenaufnahmen aus Krediten haushaltsrechtlich bedenklich ist und daher in den Haushalt-

sabschluß nach § 83 LHO in dieser Weise nicht einzubeziehen ist. Hierbei ist auch darauf hinzu-

weisen, daß das sollmäßige Abschlußergebnis (Überschuß oder Fehlbetrag) nach § 83 LHO nicht 

dem Verfahren nach § 25 Abs. 3 LHO unterliegt, d. h., sollmäßige Abschlußergebnisse werden 

nicht gesondert veranschlagt, sondern nur kassenmäßige Ergebnisse, sofern sich hieraus echte 

Überschüsse oder Fehlbeträge ergeben. Für die Haushaltsjahre 1992 und 1993 haben sich kas-

senmäßig weder Überschüsse noch Fehlbeträge ergeben, da IST-Einnahmen und IST-Ausgaben 

mittels noch vorhandener Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr ausgeglichen werden konnten. 

 

Die vorstehende Betrachtungsweise und die Verfahrensweise des Ministeriums der Finanzen, an-

dere Einnahmereste, als solche aus nicht in Anspruch genommenen Krediten nicht auszuweisen, 

hat zur Folge, daß sich für das Haushaltsjahr 1993 kein Haushaltsüberschuß, sondern ein Haus-

haltsfehlbetrag ergibt, wie nachstehend dargestellt: 
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Abschluß der Landeshaushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 1993 nach 
§ 83 LHO - It. Landesrechnungshof- 
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6.  Veränderung des haushaltsmäßigen Defizits aus 1991 und 1992 - 
abgeleitet aus dem Abschluß des Ministeriums der Finanzen - 

 
Damit wird eine "vollständige Erwirtschaftung" der haushaltsmäßigen Fehlbeträge aus 1991 und 

1992 per 31.12.1993 nicht erreicht. 

Unter Berücksichtigung der voranstehenden Ausruhrungen ergibt sich folgender echter rech-

nungsmäßiger Jahresabschluß für 1993: 
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7.  Veränderung der haushaltsmäßigen Defizite aus 1991 und 1992 - 
abgeleitet aus dem Abschlußergebnis des Landesrechnungshofs 

 
Es wird hier deutlich, daß das Ministerium der Finanzen die Ausgabereste der zurückliegenden 

Jahre (1991 und 1992) haushaltsmäßig nicht abgewickelt hat. Auffallend ist, daß das von ihm er-

rechnete tatsächliche haushaltsmäßige Gesamtdefizit per 31.12.1993 identisch ist mit dem Ge-

samtbetrag der in das Jahr 1994 übertragenen Ausgabereste. 

 

Der Landesrechnungshof empfiehlt, zu einem Abbau der Ausgabereste zu kommen, d.h., die Aus-

gabereste haushaltsmäßig abzuwickeln (§§ 19 und 45 LHO). 
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8. Verpflichtungsermächtigungen 

Gemäß § 45 Abs. l dürfen Verpflichtungsermächtigungen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres in 

Anspruch genommen werden. Satz 2 schränkt wie folgt ein: 

 

„...Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten, wenn das 

Haushaltsgesetz für das nächste Jahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkün-

dung dieses Haushaltsgesetzes." 

 

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 1994 wurde im GVBl. 

LSA vom 25.01.1994 (Nr. 3) verkündet. Bei den in der Haushaltsrechnung 1993 ausgewiesenen 

eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen dürfte es sich um einen echten Jahresabschluß 

handeln. 

 
Für das Haushaltsjahr 1991 wurden eingegangene Verpflichtungsermächtigungen in der Haus-

haltsrechnung nicht ausgewiesen. 

In den Folgejahren wurden die geplanten VE nicht voll ausgeschöpft. 

Diese Diskrepanz ist ein Hinweis darauf, auch Verpflichtungsermächtigungen in Zukunft realitäts-

bezogener zu veranschlagen. 

 

Die zweite Tabelle gibt wieder, wie die Vorausschau für die nächsten Jahre ab 1995 aussieht (oh-

ne die tatsächliche Entwicklung aus 1991, unter Berücksichtigung der Haushaltspläne 1994 und 

1995): 
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Aus den vorangegangenen Jahren (ohne 1991) sind laut Haushaltsrechnungen 1992 und 1993 die 

Haushalte ab 1995 noch mit rd. 4.093.429 TDM belastet. Unter Einbeziehung der Haushalte 1994 

und 1995 ergibt sich ab 1995 eine Vorbelastung in Höhe von rd. 16.773.191 TDM für die zukünfti-

gen Haushaltsjahre. Selbst wenn wie in den Vorjahren nur 60-80 % der Verpflichtungsermächti-

gungen ausgeschöpft werden, verbleiben Belastungen zwischen 10 und 12 Mrd. DM, die den 

Handlungsspielraum des Haushaltsgesetzgebers nachhaltig und langfristig einschränken werden. 
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9. Globale Minderausgaben 

Der Landesrechnungshof hat wiederholt Bedenken gegen die Veranschlagung von globalen Min-

derausgaben vorgetragen, weil damit das Budgetrecht des Landesparlamentes auf die Verwaltung 

übertragen wird. 

 

Werden globale Minderausgaben vom Parlament zugelassen (1993 waren das in Sachsen-Anhalt 

insgesamt 450 Mio. DM), so ist das Ministerium der Finanzen gehalten, diese Minderausgaben zu 

erwirtschaften. 

 

Der Landesrechnungshof hält es für erforderlich, daß unabhängig von etwaigen Regelungen im 

Haushaltsgesetz das Ministerium der Finanzen unter Hinweis auf § 41 LHO verpflichtet sein sollte, 

durch gezielte Bewirtschaftungsmaßnahmen (z. B. in seinen jährlichen Haushaltsführungserlas-

sen) die Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben zu sichern. Hierbei reicht nach Auffassung 

des Landesrechnungshofes die unverbindliche Erwartung des Ministeriums der Finanzen nicht 

aus, daß Haushaltsmittel in bestimmter Höhe nicht abfließen. Den Ressorts ist durch gezielte Vor-

gaben die Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben verpflichtend vorzugeben. 

 

III. Allgemeine Bemerkungen 

1. Verschuldung des Landes 

Die Haushaltsrechnung 1993 weist im Abschnitt  B einen  Schuldenstand von 8.845.000.000 DM 

aus. 

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.184 DM. 

(Einwohner in Sachsen-Anhalt Stand: 31.12.1993 = 2.777.935) 

Gegenüber dem 31.12.1992 ist die Bevölkerungsanzahl etwa konstant geblieben. 

Damit hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung gegenüber 1992 um 78% bzw. um 1.399 DM erhöht. 
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Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt muß erneut darauf aufmerksam machen, daß durch 

diese Entwicklung der Verschuldung der finanzielle Handlungsspielraum zunehmend eingeengt 

wird, insbesondere durch steigende Zinsleistungen, die das Land aufzubringen hat. Die Zinsleis-

tungen sind zudem in Abhängigkeit von der allgemeinen Zinsentwicklung zu betrachten, die erheb-

lichen Schwankungen unterliegt. 

 

2. Entwicklung der Zinsausgaben 1991 bis 199S 

Selbst wenn in kommenden Haushaltsjahren die Nettokreditaufnahme zurückgefahren wird, wird 

es dennoch weiterhin zu einem Anstieg der Zinsausgaben kommen, da diese von der Bruttokredit-

aufnahme abhängig sind. 
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3. Vermögen des Landes 

Eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden gemäß Artikel 97 Abs. 1 Satz 2 der Verfas-

sung des Landes Sachsen-Anhalt und § 80 Abs. 2 LHO hat das Ministerium der Finanzen erstellt. 

Form und Inhalt des Nachweises über das Vermögen und die Schulden hat die Landesregierung 

mit dem Landesrechnungshof abgestimmt. Die formelle Richtigkeit der Übersicht wird bestätigt. 

 

4. Beteiligungen des Landes 

Das Land Sachsen-Anhalt hielt zum Ende des Jahres 1993 Beteiligungen an folgenden Unterneh-

men: 
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- Spielbanken Sachsen-Anhalt Verwaltungsgesellschaft (100%) 

- Spielbanken Sachsen-Anhalt GmbH&CoKG (100%) 

- Magdeburger Hafen GmbH (49%) 
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Im Jahre 1993 hatte das Land folgende Einnahmen aus seinen Beteiligungen: 

307.200 DM Gewinnausschüttung der NORD/LB entsprechend der eingezahlten Stammkapitale, 

sowie 

1.827.916,82 DM aus der Teilliquidation der Ostdeutschen Lotto-GmbH und aus der Gewinnaus-

schüttung der Lotto-GmbH Sachsen-Anhalt. 

 

5. Bürgschaften des Landes 

Die Summe der vom Land Sachsen-Anhalt übernommenen Bürgschaften entwickelte sich in den 

Haushaltsjahren 1991-1993 wie folgt (kumuliert): 

31.12.1991: 22.444.320 DM 

31.12.1992: 527.020.035 DM 

31.12.1993: 974.747.387 DM 

Die Beträge liegen alle innerhalb des in den jeweiligen Haushaltsgesetzen vorgegebenen Bürg-

schaftsrahmens von 1,5 Mrd. DM. 

Eine Inanspruchnahme der Bürgschaften erfolgte erstmalig im Jahre 1993, und zwar in Höhe von 

7.537.000 DM. 
Das entspricht per 31.12.1993 einer Inanspruchnahme von 0,77 v.H. 

Dieser Prozentsatz kann jedoch nicht als repräsentativer Wert angesehen werden, weil 

- die Inanspruchnahme von Bürgschaften erfahrungsgemäß mehr oder weniger starken 

Schwankungen unterliegt und 

- bedingt durch die Mehrjährigkeit von Bürgschaften die Inanspruchnahme in den ersten Jah-

ren noch verhältnismäßig gering ausfallen kann, 

- die Sicherheiten für gewährte Bürgschaften teilweise sehr fragwürdig sind. 

Im Jahre 1994 lag die Inanspruchnahme mit rd. 33 Mio. DM (lt. Buchungsstand Februar 

1995) absolut bereits deutlich höher. 
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IV. Einzelne Bemerkungen 

1. Nicht genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben 

Im Jahresbericht 1993 Teil 3 - zur Haushaltsrechnung 1992 - hat sich der Landesrechnungshof 

kritisch mit dem großen Volumen der nicht genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben 

auseinandergesetzt. 

Auch für das Haushaltsjahr 1993 ist keine deutliche Besserung eingetreten. Die nachfolgende Ü-

bersicht zeigt dies auf: 
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Die Gesamtsumme der nicht genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben beläuft sich 

somit auf rd. 138 Mio. DM und bedeutet eine Überschreitung der hier betroffenen Haushaltsansät-

ze um ca. 18%. Im Haushaltsjahr 1992 betrug die Summe der nicht genehmigten über- und außer-

planmäßigen Ausgaben rd. 96 Mio. DM. Das bedeutete eine Überschreitung der betroffenen 

Haushaltsansätze um rd. 22%. Im Haushaltsjahr 1991 betrug die Summe der nicht genehmigten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben rd. 153 Mio. DM. Das entsprach einer Überschreitung um 

18% der Sollansätze - nicht berücksichtigt sind dabei die Allgemeinen Finanzzuweisungen an die 

Gemeinden im Kapitel 1312/Titel 61361 -. 

Im Vergleich zu den Haushaltsjahren 1991 und 1992 bleibt die Überschreitung der Haus-
haltsansätze durch über- und außerplanmäßige Ausgaben damit prozentual nahezu kon-
stant hoch. 
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Im Zusammenhang mit den nicht genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben weist das 

Ministerium der Finanzen in 8 Fällen darauf hin: "Die Schadens- und Regreßfrage werden geprüft." 

In einem anderen Fall will das Ministerium der Finanzen den Sachverhalt prüfen. Insgesamt bein-

halten diese 9 Fälle ein Ausgabevolumen von rd. 3,3 Mio. DM. 

Die nachfolgende Übersicht stellt diese Fälle dar: 
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Es besteht ein Erläuterungsbedarf, weshalb sich alle Fälle der möglichen Schadenshaftung 
noch in der Prüfungsphase befinden, nachdem diese Vorgänge aus dem Haushaltsjahr 1993 
resultieren. 
Im übrigen bedürfen alle außer- und überplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen im Rahmen der Entlastung nach § 114 LHO noch der nachträglichen Billi-
gung durch den Landtag (§ 37 Abs. 4 LHO). 
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2. Überplanmäßige Ausgaben bei Titel 45301 

Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete und Umzugskosten Vergütung 

 
Für Trennungsgeldzahlungen sind überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 3.591.766,66 DM 

(4.649.059,47 DM minus 1.057.292,81 DM) entstanden. Damit wurden die Ansätze um rd. 24 % 

überschritten. Gegenüber dem Haushaltsjahr 1992 konnte zwar eine Reduzierung der über- und 

außerplanmäßigen Ausgaben erreicht werden. 

Die Veranschlagung der Haushaltsmittel ist unabhängig von der Tatsache, daß es sich um 
eine Rechtsverpflichtung handelt, mit der gebotenen Genauigkeit zu handhaben (§11 LHO). 
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3. Jahresabschluß bei den Landesbetrieben -§26 LHO - 

Die Übersicht über den Jahresabschluß bei Landesbetrieben - Anlage VIII - weist für 1993 bei 

nachfolgend aufgeführten Landesbetrieben (ohne Landeskrankenhäuser) Überschüsse aus: 

zu Kapitel 0517 - Landesjugendheime - 

Bernburg 78.929,18 DM 

Sandersleben 54.192,82 DM 

Loitsche 151.916,01 DM 

Pretzsch 92.821,63 DM 

zu Kapitel 0518 - Hotel "Magdeburger Hof 

Hotel „Magdeburger Hof 317.723,06 DM 

zu Kapitel 0519 - Jugendarbeit - 

Jugendherberge Bad Frankenhausen 38.819,94 DM 

Jugendherberge Freyburg  33.465,09 DM 

zu Kapitel 0955 - sonstige wissenschaftliche Einrichtungen - 

Tierproduktion Iden der LVA 1.156.731,22 DM 

zu Kapitel 0956 - Landesgestüt Radegast - 

Landesgestüt Radegast 778.069,48 DM 

zu Kapitel 0958 - Landesweingut Naumburg - 

Landesweingut  Naumburg 538.457,33 DM 

zu Kapitel 1105 - Justizvollzugsanstalten - 

Arbeitsbetriebe der JVA 272.727,50 DM 

Überschüsse Gesamt 15.076.019,62 DM 
 

Die geforderten allgemeinen Regelungen nach VV Nr. 1.5. zu § 26 LHO stehen immer noch 
aus. 
Der Rechnungsprüfungsausschuß des Landtages hat in seiner Sitzung am 13.04.1994 die Erwar-

tung geäußert, daß die zuständigen obersten Landesbehörden dafür Sorge tragen, daß entspre-

chende Bestimmungen nach VV Nr. 1.5 zu § 26 LHO getroffen werden. Insbesondere ist die Ver-

wendung von Überschüssen zu regeln. 

 

Der Landesrechnungshof hat bereits im Jahresbericht 1993 - Teil 3 zur Haushaltsrechnung 1992 - 

auf fehlende Vorgaben zur Verwendung von Überschüssen hingewiesen. 

 

Die Übersicht über den Jahresabschluß bei Landesbetrieben ist im übrigen unvollständig 
ist. Die Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg (Kapitel 0605) 
sowie die Medizinische Akademie Magdeburg (Kapitel 0608) haben Unterlagen zum Jahre-
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sabschluß dem Ministerium der Finanzen nicht vorgelegt. Dadurch ergibt sich die unvoll-
ständige Übersicht. Das Verhalten ist zu rügen. 

 

Betrachtet man die Entwicklung der in den Landesbetrieben erwirtschafteten Überschüsse bzw. 

Fehlbeträge, zeigen sich in Einzelfällen gravierende Veränderungen, die der Erläuterung bedürfen. 

Die nachfolgende Übersicht soll dies verdeutlichen: 

0512 Bezirkskrankenhaus  

Halle 1992 1993 

 2.598.855,74 DM Überschuß 3.130.950,24 DM Fehlbetrag 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Landeskrankenhaus Haldensleben ist unvollständig. 

Es werden hier keine Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, keine Steuern und kein 

Jahresüberschuß bzw. Fehlbetrag ausgewiesen. In der Bilanz erscheint aber ein Jahresüberschuß 

in Höhe von 8.021.111,33 DM. 

 

0517 Landesjugendheime  

Eckartsberga 1992 1993 

 948.516,53 DM Überschuß 151.275,31 DM Fehlbetrag 

 

1517 Talsperren  

Talsperrenmeisterei 1992 1993 

 7.729.098,44 DM Überschuß 3.052.172,48 DM Fehlbetrag 

 

4. Über-, außerplanmäßige Ausgaben durch Falsch- bzw. Fehlbuchungen 

Durch Falsch- bzw. Fehlbuchungen in 15 Fällen sind über- und außerplanmäßige Ausgaben in 

Höhe von 1.881.317,64 DM entstanden. 

Der Vergleich mit dem Haushaltsjahr 1992 zeigt, daß der Umfang der Falsch- und Fehlbuchungen 

erheblich zurückgegangen ist - (1992: 8.247.568,53 DM). 
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5.  Nicht verständliche, vom Ministerium der Finanzen aufzuklärende 
Begründungen zur Haushaltsrechnung 

Der Haushalt für die Medizinischen Kliniken (Magdeburg - Kap. 0608 – und Wittenberg - Kap. 

0605-) war 1993 noch nach dem kameralistischen System aufgestellt, obwohl die Umstellung auf 

einen Landesbetrieb mit Anwendung der Vorschriften der Krankenhausbuchführungsverordnung 

zum 01.01.1993 erfolgte. 

 

Das hatte für die damalige „Medizinische Akademie Magdeburg" zur Folge, daß im Kap. 0608 die 

Titel 81101 und 81215 Ansätze von insgesamt 7.990.800,- DM enthielten und daneben ein Leerti-

tel 89101 - Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes - eingerichtet wurde mit der ver-

bindlichen Erläuterung:  

„Leertitel zur Aufnahme der Zuführungen für Investitionen nach Einführung der kaufmännischen 

Buchführung und Überführung der Einrichtung in einen Landesbetrieb gemäß § 26 Abs. 1 LHO." 

 

In der Haushaltsrechnung wird unter Kap. 0608 Titel 89101 eine Istausgabe von 7.975.500,- DM, 

darin enthalten eine überplanmäßige Ausgabe von 2.484.700,- DM, ausgewiesen. In der Anlage I 

wird vom Ministerium der Finanzen diese überplanmäßige Ausgabe mit haushaltssystematischen 

Gründen erläutert. 

 

Die üpl. Ausgabe ist nicht nachvollziehbar, weil der ursprüngliche Ansatz mit 7.990.800 DM höher 

ist als die geleistete Zuführung von 7.975.500,- DM. 

 

Verwirrend sind die Begründungen des Ministeriums der Finanzen zur Haushaltsrechnung 

0604/0605 - Martin-Luther-Universität Wittenberg: 

 

Die Haushaltsrechnung weist bei Kap. 0605 Titel 89101 eine Zuführung an den Landesbetrieb der 

Medizinischen Fakultät von 6.728.100,- DM mit einer üpl. Ausgabe von 348.600,- DM aus. 

 

Diese Daten sind zutreffend, denn bei Kap. 0605 Titel 81101 und Titel 81215 waren zusammen 

ursprünglich 6.379.500,- DM veranschlagt worden. 

 

Zur Begründung der üpl. Ausgabe fuhrt das Ministerium der Finanzen in Anlage 1 u. a. 

aus: 

„Einsparung bei Kap. 0604 Titel 51701" 

Kap. 0604 Titel 51701 gibt aber keine Einsparung her, weil die Universität statt der veranschlagten 

2.996.100,- DM effektiv (lt. Haushaltsrechnung) 3.847.417,58 DM verausgabt hat. 
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Im Kapitel 0605 wird systemwidrig neben den Zuführungen eine Minusausgabe von 186.607,75 

DM ausgewiesen und nicht erläutert. 

 

Die Begründung dieser „Ausgabengegenrechnung" wird nur begreiflich, wenn man aus der Anlage 

1 der Haushaltsrechnung 1992 noch weiß, daß das Ministerium der Finanzen eine überplanmäßi-

ge Ausgabe in der o. a. Höhe im Jahre 1992 als Vorgriff für das Haushaltsjahr 1993 gekennzeich-

net hat. 

 

Auch für die beim Landesbetrieb - Kapitel 0608 - vorgenommenen gesonderten Einnahmeabset-

zungen von 220,00 DM (Titel 111 01) und 14.766,90 DM (Titel 246 01) wären nach der Kameralis-

tik Erläuterungen angezeigt. 

Im übrigen nehmen wir die Haushaltsrechnung für das Kapitel 0605 zum Anlaß, an das Ministeri-

um der Finanzen den Hinweis zu richten, daß die Daten der Haushaltsrechnung so erläutert sein 

müssen, daß die Angaben nachvollziehbar sind. 

 

In den nachfolgend aufgeführten Fällen sind die Begründungen für die Deckung der apl./üpl. Aus-

gaben nicht nachvollziehbar: 
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Magdeburg, 09. Mai 1995 

 
Schröder 

Präsident 
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